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Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Vorhaben 

Neubau einer 110-kV-Freiluftschaltanlage mit Betriebsgebäude und MS-Gebäude in 15537 
Grünheide 

 
Bekanntmachung des Landkreises Oder-Spree, untere Bauaufsichtsbehörde vom  

11. September 2020 
 
 

Die E.DIS Netz GmbH, Langewahler Straße 60 in 15517 Fürstenwalde/Spree beantragt die 
Baugenehmigung nach § 64 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) auf dem Grundstück in 
Grünheide, Gemarkung Grünheide, Flur 9, Flurstücke 63 und 64/1 für den Neubau einer 110-kV-
Freiluftschaltanlage mit Betriebsgebäude und MS-Gebäude.  
Durch das Vorhaben wird eine 51.742 m² große Waldfläche beansprucht.  
 
Nach den §§ 5, 7 ff. des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung 
mit der Nummer 17.2.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG ist für die geplante Waldumwandlung von 
5 ha bis weniger 10 ha Wald zur Feststellung der UVP-Pflicht eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen. 
 
Die Vorprüfung wurde auf Grundlage der Antragsunterlagen vom 29. Mai 2020, Az.: 63.03-
52.10.00-01619-20-04, ergänzt mit Antragsunterlagen vom 31. August 2020, durchgeführt.  
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das o.g. Vorhaben keine UVP-
Pflicht besteht. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch entsprechende Maßnahmen vermieden, gemindert 
und kompensiert so dass erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 
 
Diese Feststellung ist nach § 5 Abs.3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Rechtsgrundlagen 

 
Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 
(GVBl.I/18 [Nr. 39]) 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2020 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 117 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 
 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 06], S 137) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 15]) 
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